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ORGAN: GENERALVERSAMMLUNG 

(MENSCHENRECHTSRAT)

 

THEMA: VOLLSTÄNDIGE ABSCHAFFUNG VON FOLTER UND 

WILLKÜRLICHER VERHAFTUNG

STATUS: ABGELEHNT VON DER GENERALVERSAMMLUNG

DER MENSCHENRECHTSRAT,

geleitet von der Allgemeinen Erklärung der Menscenrecte und im Speziellen von den Arti-

keln 3, 5, 9 und 10, 

beunruhigt, dass in vielen Ländern noc immer Menscenrecte, auc durc Polizei und Be-

hörden, verletzt werden,

hervorhebend, dass die Menscenrecte oberste Prioritäten besitzen, 

erinnernd an die UN-Antifolterkonvention, die von 146 Ländern ratifziert wurde und in Arti-

kel 1 den Terminus Folter defniert,

darauf verweisend, dass eine verbindlice Einhaltung dieser Vorscrifen noc nict erfolgt ist,

hofend auf eine Überarbeitung der Antifolterkonvention und Fortscrite in der Bekämpfung 

von Folter und Menscenrectsverletzungen,

 1. fordert, dass alle Länder die Anti-Folterkonvention bis 2025 vollständig 

ratifzieren und umsetzen und bisherige Foltervorkommnisse auf Basis eines 

Dialoges aufarbeiten;

 2. verlangt, eine Defnition von willkürlicer Verhafung als Verhafung ohne 

begründeten Verdactsfall anzuerkennen;
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 3. drängt die Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen dazu, Folter und willkürlice 

Verhafung vollständig abzuscafen;

 4. sclägt vor, der Problematik von Menscenrectsverletzungen in Krisengebieten 

eine höhere Priorität einzugestehen und diesen internationale Unterstützung 

zuzusicern;

 5. ersuct, dass Länder, die durc Folter oder fraglice Verhafungen gegen die 

Menscenrecte verstoßen, stärker kontrolliert und sanktioniert werden;

 6. ersuct, jedem Gefangenen bzw. Verdäctigen einen angemessen Prozess zu 

gewähren;

 7. verlangt, dass die Kompetenzen des Sonderbericterstaters über Folter erweitert 

werden;

 8. kommt zu der Überzeugung, dass fnanzielle Mitel als Hilfe im Prozess der 

Abscafung und Aufarbeitung der Folternutzung sowie Unterstützung in der 

Ausbildung von verantwortungsbewussten Polizeikräfen den Folter 

praktizierenden Ländern als Anreiz geboten werden muss.
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